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1. Umfang 
Die abgebildeten Tarife beinhalten die Natur- und Kunstrasenanlage Au, Parkplatzmöglichkeiten, Garderoben, 
Duschen, Trainingsmaterial (ohne Bälle, optional) aber ohne Flutlichtanlage (optional). 
 
2. Koordination   
Der FC EDO Simme 1977 koordiniert die Belegung der Natur- und Kunstrasenanlage. Sämtliche Anfragen sind an 
diesen zu richten (info@fcedo.ch).   
 
3. FC EDO Simme 1977 
Als Besitzer und Betreiber der Natur- und Kunstrasenanlage geniesst der Spiel- und Trainingsbetrieb des FC EDO 
Simme 1977 Vorrang gegenüber sämtlichen Anfragen Dritter. Bei schlechter Witterung, Schnee, Eis und so weiter 
kann die Benützung des Rasens begrenzt oder untersagt werden. 
 
4. Schulen   
Für die Schulen der Gemeinden Diemtigen, Erlenbach, Därstetten, Oberwil und Boltigen ist die Benutzung kosten-
los, mit Ausnahme der Optionen. 
 
5. Kaution / Rechnungsstellung 
Für die Miete der Anlage ist eine Kaution von Fr. 300.00 zu bezahlen, diese wird bei reibungslosem Ablauf voll-
ständig rückerstattet. 
Rechnungen werden halbjährlich in Form einer Sammelrechnung, mit minimalem Rechnungsbetrag von CHF 
100.00, gestellt. 
 
6. Einheimische Vereine (Diemtigen, Erlenbach, Därstetten, Oberwil und Boltigen) 

 Benutzung Natur- oder Kunstrasen bis 2 Stunden    CHF 40.00 
 Benutzung Natur- oder Kunstrasen bis 4 Stunden    CHF 75.00 
 Benutzung Natur- oder Kunstrasen bis 8 Stunden    CHF 150.00 
Wenn Kombination von Natur- und Kunstrasen verwendet wird, werden die Tarife doppelt berechnet. 

 
7. Einheimische Vereine mit auswärtiger Beteiligung und einheimische Institutionen 

 Benutzung Natur- oder Kunstrasen bis 4 Stunden    CHF 100.00 
 Benutzung Natur- oder Kunstrasen bis 8 Stunden    CHF 200.00 
Wenn Kombination von Natur- und Kunstrasen verwendet wird, werden die Tarife doppelt berechnet. 
 

8. Auswärtige Vereine und Institutionen 
 Benutzung Natur- oder Kunstrasen bis 2 Stunden    CHF 130.00 
 Benutzung Natur- oder Kunstrasen bis 4 Stunden    CHF 250.00 
 Benutzung Natur- oder Kunstrasen bis 8 Stunden    CHF 450.00 
Bei regelmässiger Benutzung/Trainings, welche mindestens 1x wöchentlich während eines Monats stattfinden, 
werden individuelle Pauschalen vereinbart. 
Wenn Kombination von Natur- und Kunstrasen verwendet wird, werden die Tarife doppelt berechnet. 

 
9. Optional 

 Bälle (6 Stk, nicht retournierte Bälle CHF 50.00)  CHF 20.00 pro Anlass 

 Beleuchtung (pro Platz)     CHF 70.00 pro Anlass 

 Zusatzaufwand EDO-Personal (Mithilfe, Aufstellen) CHF 70.00 pro Stunde 

 Aufräumarbeiten (nach Aufwand)   CHF 70.00 pro Stunde 

 Schneeräumung (nach Aufwand)   CHF 200.00 pro Stunde (geschätzt) 

 Tiefenreinigung (nach Aufwand)   CHF 200.00 pro Stunde (geschätzt) 

http://www.fc-edo.ch/
mailto:info@fcedo.ch


10. Annulationskosten 

 Bis 1 Monat vor dem Anlass    keine Kosten 

 Bis 2 Wochen vor dem Anlass    50% 

 Bis 2 Tage vor dem Anlass    80% 

 Weniger als 2 Tage oder keine Mitteilung  100% 

11. Schäden 
Für Schäden und/oder Beschädigungen durch nicht sorgsamen Umgang oder mutmasslicher Beschädigung der 
Infrastruktur werden vollumfänglich dem Verursacher nach Aufwand inkl. Ausfallkosten verrechnet. Dabei wird auf 
das Konsumations- und Rauchverbot auf dem Kunstrasen ausdrücklich hingewiesen. Gegenstände mit kleinen 
Auflageflächen (z.B. Stühle, Tische) dürfen nicht auf dem Kunstrasen verwendet werden. Verantwortlich zeigt sich 
dabei immer der Veranstalter, welcher als Verursacher gleichgestellt wird. 

 
12. Ruhezeiten 
Auf der Fussballanlage des FC EDO Simme gelten die folgenden absoluten Ruhezeiten. 

a. Montag – Samstag: 00.00 – 07.00 Uhr 12.00 – 13.00 Uhr 22.00 – 24.00 Uhr 
b. Sonntag: 00.00 – 09.00 Uhr 12.00 – 14.00 Uhr 22.00 – 24.00 Uhr 

Nichtbeachten der Ruhezeiten werden mit einer Konventionalstrafe von Fr. 300.00 belegt. 
 

13. Parkplätze 
Zum Parkieren stehen die Parkplätze des FC EDO Simme zur Verfügung. Weitere Parkplätze finden sich am 
Bahnhof Erlenbach.  
Der Mieter der Anlage ist darum besorgt, dass entlang der Austrasse sowie auf den benachbarten Grundstücken 
nicht parkiert wird. 
Der Mieter der Anlage verpflichtet sich sicher zu stellen, dass die benachbarten Liegenschaften immer zugänglich 
sind. Der ungehinderte Zugang umfasst insbesondere auch die durchgehende Befahrbarkeit der Austrasse mit 
Fahrzeugen sämtlicher Kategorien. 
Nichtbeachten der Parkvorschriften werden mit einer Konventionalstrafe von Fr. 300.00 belegt. 
 

 


